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Top Nr. 3 
 
 
Betreff 

 
LWL-Erschließung der Landkreisliegenschaften im Bereich der Stadt Pfaffenhofen 
2016/2017; 
Vergabe der Lichtwellenleiter-Verkabelung (I) 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Der Landkreis und die Stadt Pfaffenhofen beabsichtigen mehrere Standorte über ein Leerrohr-
system mit Lichtwellenleiter zu verbinden, um die Dienststellen mit einem effizienten und 
schnellen Datentransfersystem zu versorgen. 
Die bisherigen LWL-Verkabelungen 2014/2015 für den Landkreis und die Stadt Pfaffenhofen 
wurden von der Firma Bkom ausgeführt. Aus Gewährleistungsgründen wurde deshalb das Leis-
tungsverzeichnis für diese Maßnahme ausschließlich an diese Firma versandt. 
 
Das Angebot der Firma Bkom wurde mit folgendem Ergebnis technisch, rechnerisch und wirt-
schaftlich von VE plan geprüft:  
 
Firma. Bkom GmbH,  85551 Kirchheim        42.652,56 € 
 
In der Kostenberechnung sind für o.g. Arbeiten 43.706.81 € vorgesehen. Das vorliegende An-
gebot liegt um 1.054,05 € (2,4 %) darunter. 
Im Angebot ist die LWL-Anbindung zur Außenstelle Pettenkoferstraße (über Rathaus u. Frei-
bad), zum Kreisbauhof (über Niederscheyererstraße), zu den Büros in der Löwenstraße sowie 
zur Feuerwehr Turmanlage (Anbindung AWP über Richtfunk) enthalten. 
Die Streckenführung wird in der nächsten BVA Sitzung noch näher erläutert. 
 
Da die LWL-Verkabelungsarbeiten nur bis zu einer Temperaturgrenze (4 Grad) ausgeführt wer-
den können und die nächste BVA-Sitzung erst am 19.10.2016 stattfindet, könnte bei einem frü-
hen Kälteeinbruch (Arbeitsbeginn dann erst Anfang November) eine Leitungsverlegung mög-
licherweise nicht mehr erfolgen. 
 
Es wird darum gebeten, den Auftrag an die Firma Bkom in Höhe von 42.652,56 € in einer Eil-
entscheidung des Landrats gem. Art. 34 Abs. 3 LkrO und § 46 Abs. 1 und 2 der Geschäftsord-
nung des Kreistages zu erteilen. 
 
Die Eilentscheidung ist dem BVA in seiner nächsten Sitzung bekanntzugeben. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    42.652,56 € 
 Saldo   42.652,56 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 0.0682.5040 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Der Bau- und Vergabeausschuss hat die Eilentscheidung zur Kenntnis genommen. 

 
 

 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat  
Martin Wolf 
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